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2. Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten aus brennbaren Bau
stoffen, wenn sie nicht durch diese Wände gegen Brandübertra
gung geschützt sind.

(6) Dächer, die zum auch nur zeitweiligen Aufenthalt von Men
schen bestimmt sind, müssen umwehrt werden. Öffnungen und 
nichtbegehbare Glasflächen dieser Dächer sind gegen Betreten zu 
sichern.

(7) Die Dächer von Anbauten, die an Wände mit Fenstern 
anschließen, sind in einem Abstand von 5 m von diesen Wänden so 
widerstandsfähig gegen Feuer herzustellen, wie die Decken des 
anschließenden Gebäudes.

(8) Bei Dächern an Verkehrsflächen und über Eingängen können 
Vorrichtungen zum Schutz gegen das Herabfallen von Schnee und 
Eis verlangt werden.

(9) Für die vom Dach aus vorzunehmenden Arbeiten sind sicher 
benutzbare Vorrichtungen anzubringen.

Fünfter Abschnitt 
Treppen, Rettungswege, Aufzüge und Öffnungen

§32
Treppen

(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoß und der 
benutzbare Dachraum eines Gebäudes müssen über mindestens eine 
Treppe zugänglich sein (notwendige Treppe); weitere Treppen 
können gefordert werden, wenn die Rettung von Menschen im 
Brandfall nicht auf andere Weise möglich ist. Statt notwendiger 
Treppen können Rampen mit flacher Neigung gestattet werden.

(2) Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als notwendige 
Treppen unzulässig. Einschiebbare Treppen und Leitern sind bei 
Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen als Zugang zu 
einem Dachraum ohne Aufenthaltsräume zulässig; sie können als 
Zugang zu sonstigen Räumen, die keine Aufenthaltsräume sind, 
gestattet werden, wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht 
bestehen.

(3) Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu allen angeschlosse
nen Geschossen zu führen; sie müssen mit den Treppen zum 
Dachraum unmittelbar verbunden sein. Dies gilt nicht für Gebäude 
geringer Höhe.

(4) Die tragenden Teile notwendiger Treppen müssen feuerbestän
dig sein. Bei Gebäuden geringer Höhe müssen sie aus nichtbrennba
ren Baustoffen bestehen oder mindestens feuerhemmend sein; dies 
gilt nicht für Wohngebäude geringer Höhe mit nicht mehr als zwei 
Wohnungen.

(5) Die nutzbare Breite der Treppen und Treppenabsätze notwendi
ger Treppen muß mindestens 1 m betragen. In Wohngebäuden mit 
nicht mehr als zwei Wohnungen und innerhalb von Wohnungen 
genügt eine Breite von 0,80 m. Für Treppen mit geringer Benutzung 
können geringere Breiten, mindestens jedoch 0,60 m, gestattet wer
den.

(6) Treppen müssen mindestens einen festen und griffsicheren 
Handlauf haben. Bei großer nutzbarer Breite der Treppen ab 1,60 m 
sind Handläufe auf beiden Seiten gefordert und können Zwischen
handläufe gefordert werden.

(7) Die freien Seiten der Treppen, Treppenabsätze und Treppenöff
nungen müssen durch Geländer gesichert werden. Fenster, die 
unmittelbar an Treppen liegen und deren Brüstungen unter der 
notwendigen Geländerhöhe liegen, sind zu sichern.

(8) Treppengeländer müssen mindestens 0,90 m, bei Treppen mit 
mehr als 6 m Absturzhöhe mindestens 1,10 m hoch sein.

(9) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tür beginnen, 
die in Richtung der Treppe auf schlägt; zwischen Treppe und Tür ist 
ein Treppenabsatz anzuordnen, der mindestens so tief sein soll, wie 
die Tür breit ist Größere Tiefen des Treppenabsatzes können in 
Abhängigkeit vom Richtungsverlauf der Treppe gefordert werden.

§33

Treppenräume t

(1) Jede notwendige Treppe muß in einem eigenen, durchgehenden 
und an einer Außenwand angeordneten Treppenraum liegen. Innen
liegende Treppenräume können gestattet werden, wenn ihre Benüt
zung durch Raucheintritt nicht gefährdet werden kann und wegen des 
Brandschutzes Bedenken nicht bestehen. Für die innere Verbindung 
von Geschossen derselben Wohnung sind innenliegende Treppen 
ohne eigenen Treppenraum zulässig, wenn in jedem Geschoß ein 
anderer Rettungsweg erreicht werden kann.

(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellerge
schosses muß der Treppenraum mindestens einer notwendigen 
Treppe oder ein Ausgang ins Freie in höchstens 35 m Entfernung 
erreichbar sein. Sind mehrere Treppen erforderlich, so sind sie so zu 
verteilen, daß die Rettungswege möglichst kurz sind.

(3) Jeder Treppenraum nach Absatz 1 muß auf möglichst kurzem 
Wege einen sicheren Ausgang ins Freie haben. Der Ausgang muß 
mindestens so breit sein, wie die zugehörigen Treppen und darf nicht 
eingeengt werden. Verkleidungen, Dämmstoffe und Einbauten aus 
brennbaren Baustoffen sind in Treppenräumen und ihren Ausgängen 
ins Freie unzulässig.

(4) In Geschossen mit mehr als vier Wohnungen oder Nutzungsein
heiten vergleichbarer Größe müssen allgemein zugängliche Flure 
angeordnet sein, die vom Treppenraum rauchdicht abgeschlossen 
sind.

(5) Übereinanderliegende Kellergeschosse müssen mindestens zwei 
getrennte Ausgänge haben. Von je zwei Ausgängen jedes Kellerge
schosses muß mindestens einer unmittelbar oder durch einen eigenen, 
an einer Außenwand liegenden Treppenraum ins Freie führen. Auf 
eigene Treppenräume für jedes Kellergeschoß kann verzichtet 
werden, wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.

(6) Die Wände von Treppenräumen notwendiger Treppen und ihre 
Ausgänge ins Freie müssen in der Bauart von Brandwänden (§ 29 
Absatz 5) hergestellt sein; bei Gebäuden geringer Höhe müssen sie 
feuerbeständig sein. Dies gilt nicht, soweit die Wände der Treppen
räume Außenwände sind, aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen 
und durch andere Wandöffnungen im Brandfall nicht gefährdet 
werden können. Verkleidungen in Treppenräumen notwendiger 
Treppen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

(7) Der obere Abschluß des Treppenraumes muß feuerbeständig, 
bei Gebäuden geringer Höhe mindestens feuerhemmend sein. Dies 
gilt nicht für obere Abschlüsse gegenüber dem Freien.

(8) Öffnungen zwischen Treppenräumen und Kellergeschossen, 
nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lagerräumen 
und ähnlichen Räumen müssen mit mindestens feuerhemmenden, 
selbstschließenden Abschlüssen versehen sein. Öffnungen zwischen 
Treppenräumen und allgemein zugänglichen Fluren müssen mit 
rauchdichten Abschlüssen versehen sein. Alle anderen Öffnungen, die 
nicht ins Freie führen, müssen außer in Gebäuden geringer Höhe 
dichtschließende Türen erhalten.

(9) Treppenräume müssen zu lüften und zu beleuchten sein. 
Treppenräume, die an einer Außenwand liegen, müssen in jedem 
Geschoß Fenster von mindestens 0,60 m x 0,90 m erhalten, die geöff
net werden können. Innenliegende Treppenräume müssen in Gebäu
den mit mehr als fünf oberirdischen Geschossen eine von der 
allgemeinen Beleuchtung unabhängige Beleuchtung haben.

(10) In Gebäuden mit mehr als fünf oberirdischen Geschossen und 
bei innenliegenden Treppenräumen ist an der obersten Stelle des 
Treppenraumes eine Rauchabzugsvorrichtung mit einer Größe von 
mindestens 5 v.H. der Grundfläche mindestens jedoch von 1 m2 
anzubringen, die vom Erdgeschoß und vom obersten Treppenabsatz 
zu öffnen sein muß. Es kann verlangt werden, daß die Rauchabzugs
vorrichtung auch von anderen Stellen aus bedient werden kann. 
Ausnahmen können gestattet werden, wenn der Rauch auf andere 
Weise abgeführt werden капа
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(11) Auf Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen sind 

die Absätze 1 bis 10 nicht anzuwenden.


